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Damals 1939—1945

Minenwerfer: «Wänn die nume gli wüssed, was' wand! Zerscht heißt's, uf drii Kilometer äs
Dorf zämmeschüiiße, und jetzt miiend mer mit de Fiisel fürecheibe und uf jedes Högerli
ufepfupfeü»

Soldatische Grundlagen Anno 1837

Ausgewählt und zusammengestellt von Wm. W. Maurer, Heiden

Die Geschichte des schweizerischen
Wehrwesens enthält mitunter recht
interessante Blätter. Zu diesen darf auch das
Buch gezählt werden, das ein Graubündner
Offizier im Jahre 1837 verfaßt hat und das
auf 380 Seiten alles enthielt, was der Soldat
damals wissen mußte. Das Buch ist in der
Buchdruckerei von Ch. Padrella in Chur
hergestellt worden. Es ist interessant und
unterhaltsam zugleich, aus diesem Leitfaden
zu vernehmen, welche Anforderungen
moralischer und militärischer Art an den Wehrmann

gestellt wurden und welche Grundlagen

dem schweizerischen Soldatentum
damals gegeben waren. Um dem Leser einen
Vergleich mit den heutigen Verhältnissen
zu ermöglichen, geben wir auswahlsweise
einige Kostproben.

*
Als Eigenschaften eines guten Vaterlandsverteidigers

sind zu nennen: Religion, Liebe
und Treue gegen die Regierung und das
Vaterland, Mut und Tapferkeit, Gegenwart
des Geistes, List und Gewandtheit, Gleichmut,

Geduld, Beharrlichkeit und Ergebung,
Ehrgefühl, Gehorsam, Kriegszucht und
Diensteifer, Ehrfurcht gegen Vorgesetzte,
Liebe zu den Kameraden, Großmut gegen
Feinde. Daneben soll der Soldat" exemplarisch

rechtschaffen sein, konsequent in allem
was er sagt und tut, bescheiden und über
alle Schmeicheleien erhaben. Jedem Vorgesetzten

sind alle Gebärden und groben
Worte gegen die Untergebenen verboten;
denn er soll allein aus Pflichtgefühl strafen,
nach den Vorschriften des Reglements. Die
Vorgesetzten sollen ihre Soldaten mit
ebensoviel Güte als Gerechtigkeit behandeln.

*
Des Morgens mit einem heilsamen

Gedanken aufstehend, soll nebst diesem die
erste, nie zu unterlassende Pflicht und
Beschäftigung eines Soldaten sein, die Hände
und das Gesicht zu waschen, die Haare zu

kämmen, sein Bett zu machen, seinen Kaput

aufzurollen und seine Kleidungsstücke
zu reinigen. Es ist ihm ausdrücklich
verboten, die Röcke, Westen, Tuchhosen oder
den Kaput zu waschen. Alle Teile des
Gewehres, welche aus Eisen und Messing sind,
sollen sorgfältig gereinigt sein. Kleidungen
und Waffen soll er an dem bestimmten Orte
stets placiert haben, daß er bei Tag und
Nacht sie zu finden wisse.

*
Alle Sonntage soll der Soldat seine

Wäsche ändern, sich rasieren und alle zwei
Monate seine Haare schneiden lassen. Wenn
er auf der Straße geht, soll er nicht Tabak
rauchen, sondern nur in oder vor dem
Quartier ist es ihm gestattet.

*
Man halte zu allen Zeiten streng auf die

Erfüllung der militärischen Vorschriften;
man brandmarke das Laster der Trunkenheit

sowie des Ungehorsams unter den Waffen,

und im Wiederholungsfalle strafe man
den Fehlbaren durch Ehr- und Wehrlosig-
keit. Mit dem Ehrgefühl werde der Schweizer

Soldat geleitet. Hüten wir uns, die
Kriegszucht in zwecklosen Kleinigkeiten
bestehen zu lassen.

In den Kriegsartikeln, die zu den
vorgeschriebenen Zeiten den Truppen vorgelesen
werden mußten, lesen wir unter anderm:

Ihr eidgenössischen Offiziere, Unteroffiziere

und Soldaten sollt dem Vaterland un-
zerbrüchliche Treue und allen Dienstbefehlen

den strengsten Gehorsam leisten; euch
ordnungsliebend, mannhaft, gerecht und
anständig gegen jedermann betragen. Der
Widerhandelnde wird nach Maßgabe
bestraft werden.

Beharrlicher Ungehorsam mehrerer
zugleich ist Aufruhr, und die Verabredung
oder Aufwiegelung dazu Meuterei; sie wer-
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Oberstbrigadier
Hans Ulrich von Erlach

Kommandant der Gebirgsbrigade 11

Der neue Kdt. der Geb.Br. 11,
Oberstbrigadier Hans Ulrich von Erlach, hat
sowohl als Truppenkommandant wie
auch als Generalstabsoffizier einen großen

Teil seiner Dienste in der Heereseinheit

geleistet, an deren Spitze er
heule steht. Von Erlach ist als Infanterist

auf Ende des Jahres 1930 zum Leutnant

der Infanterie brevetiert worden,
und als Hauptmann übernahm er auf
das Jahr 1939 zuerst das Kommando
der Geb.Mitr.Kp. IV136 und später der
Geb.Fiis.Kp. 111/34. Nach Dienstleistungen

im Generalstab wurde er 1946 zum
Major und Kdt. des Geb.Füs.Bat. 88
befördert; von 1948 hinweg wirkte er
als Stabschef der Geb.Br. 11.1954 wechselte

von Erlach zur 3. Division, wo er
das Seeländer Inf.Rgt. 13 kommandierte.
Auf das Jahr 1958 übernahm er das
Kommando der Geb.Br. 11, unter
gleichzeitiger Beförderung zum
Oberstbrigadier.

Von Erlach ist als Sproß eines alten
Berner Geschlechtes im Jahre 1910
geboren worden. Er durchlief die Berner
Schulen und studierte an den Universitäten

Lausanne, Berlin und Bern
Jurisprudenz. Nach bestandenem Doktorexamen

wandte sich von Erlach dem
lnstruktorenberuf zu; im November
1935 trat er endgültig in den Bundesdienst

ein. In der Folge wirkte er in
den Schulen der Infanterie sowie in
zahlreichen Spezialkursen der Armee,
wurde vorübergehend zur Generalstabsabteilung

kommandiert, war Infanterie-
Schulkommandant in Bern und ist nun
als Sektionschef der Sektion Rückwärtiges

der Generalstabsabteilung tätig.
Da das Gebirgsbrigadekommando ein
nebenamtliches Kommando ist, behält
von Erlach seine Sektionschef-Funktion
auch weiterhin bei.

In den bisher von ihm bekleideten
Kommando- und Generalstabschargen
hat sich von Erlach nicht nur als
vorzüglicher Truppenführer bewährt,
sondern sich auch über ein ausgezeichnetes
generalslabliches und allgemein-militärisches

Können ausgewiesen. Von
seinen Untergebenen verlangt er viel —-
ohne dabei selbst zurückzustehen. Sein
oberstes Gebot ist die absolute
Aufrichtigkeit gegenüber Vorgesetzten und
Untergebenen und die vorbehaltlose
Ehrlichkeit gegenüber sich selbst.

den je nach den Umständen mit Kettenoder

Todesstrafe bestraft. Wer auch einzeln
seinem Vorgesetzten nicht gehorcht oder
ihm unanständig begegnet, wird hart
bestraft werden; und mit dem Tode, wenn er
auf Befehl den Feind nicht angreift oder
sich gegen denselben nicht gehörig schlagen
will. Drohung gegen einen Obern durch
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